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SITZUNG DES GROSSEN GEMEINDERATES VOM 29. AUGUST 2018 

 

B E S C H L Ü S S E  

 

 
Das Traktandum "Sanierung Brücke Reichenbachkurve; Abrechnung Verpflichtungskredite" wird 
von der Traktandenliste abgesetzt und auf eine der nächsten Sitzungen verschoben. 
 
 
1. Dringliche Interpellation Bruno Vanoni (GFL) und Mitunterzeichnende betreffend "Ver-

kehrssicherheit auf der sanierten Kreuzung Eichenweg / Länggasse"; Frage der Dring-
lichkeit 

 
Der Interpellation wird die Dringlichkeit zugesprochen. 
 
 
2. Protokoll vom 30. Mai 2018 
 
Das Protokoll wird genehmigt. 
 
 
3. Einbürgerungsreglement; Erlass 
 
Unter Vorbehalt des fakultativen Referendums: 
Das Einbürgerungsreglement wird genehmigt. 
 
 
4.  Ersatzbeschaffung Kehrmaschine; Abrechnung Verpflichtungskredit 
 
Die Abrechnung mit Kosten von Fr. 153'869.70 und einer Unterschreitung von Fr. 16'130.30 wird zur 
Kenntnis genommen (Konto 6150.5060.03). 
 
 
5. Behandlung parlamentarischer Vorstösse 
 
5.1 Motion Kornelia Hässig (SP) und Mitunterzeichnende betreffend "Zollikofen strebt die 

Goldauszeichnung des Trägervereins Energiestadt an!"; Erheblicherklärung 
 
Die Motion wird erheblich erklärt. 
 
 
5.2 Interpellation René Ritter (SVP) betreffend "Geniesst ReBeNo Wettbewerbsvorteile dank 

Sonderrechten?"; Antwort 
 
Die Interpellation wird vom Gemeinderat schriftlich beantwortet. 
 
 
5.3 Interpellation Markus Burren (SVP) betreffend "Landgarbenstrasse bereits nach 10 Jah-

ren ein Sanierungsprojekt"; Antwort 
 
Die Interpellation wird vom Gemeinderat schriftlich beantwortet. 
 



Gemeinde Zollikofen  
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5.4 Einfache Anfrage Johanna Thomann (FDP) und Mitunterzeichner betreffend "Bushalte-
stellen Betagtenheim, Kreuz, alte Post, etc."; Antwort 

 
Die Einfache Anfrage wird vom Gemeinderat schriftlich beantwortet. 
 
 
5.5 Einfache Anfrage Andreas Buser (glp) betreffend "Sammlung von expandiertem Poly-

styrol"; Antwort 
 
Die Einfache Anfrage wird vom Gemeinderat schriftlich beantwortet. 
 
 
5.6 Dringliche Interpellation Bruno Vanoni (GFL) und Mitunterzeichnende betreffend "Ver-

kehrssicherheit auf der sanierten Kreuzung Eichenweg / Länggasse"; Antwort 
 
Die Interpellation wird vom Gemeinderat schriftlich beantwortet. 
 
 
6. Parlamentarische Eingänge 
 
6.1 Einfache Anfrage Patrick Heimann (FDP) und Mitunterzeichnende betreffend "Information der 

Bevölkerung über neues Abfallkonzept" 
 
6.2 Einfache Anfrage Patrick Heimann (FDP) und Mitunterzeichnende betreffend "Künftige Nut-

zung der Liegenschaft Wohnheim Landgarben" 
 
6.3 Einfache Anfrage René Ritter (SVP) betreffend "Goldauszeichnung des Trägervereins Ener-

giestadt, kreditrechtliche Aspekte" 
 
 

Rechtsmittelbelehrung 

 

 Gegen Beschlüsse und Verfügungen kann innert 30 Tagen seit der vorliegenden Veröffentli-
chung Beschwerde beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Os-
termundigen, geführt werden. 

 

Fakultatives Referendum 

 

 Gestützt auf Art. 55, Buchstabe a der Gemeindeverfassung unterliegt der unter Ziffer 3 aufge-
führte Beschluss dem fakultativen Referendum. 

 Gemäss Art. 34 der Gemeindeverfassung sind solche Beschlüsse der Gemeindeabstimmung 
zu unterbreiten, wenn dies von mindestens 300 Stimmberechtigten schriftlich verlangt wird. 
 

Das Begehren muss innerhalb von 40 Tagen seit der Veröffentlichung des Beschlusses im Anzeiger 
Region Bern bei der Gemeindeschreiberei eingereicht werden. Der Bericht und Antrag des Gemein-
derates an den Grossen Gemeinderat sowie der Beschluss des Grossen Gemeinderates zu diesem 
Geschäft liegen während der Referendumsfrist, das heisst bis und mit 15. Oktober 2018 bei der 
Gemeindeschreiberei, Wahlackerstrasse 25, 3052 Zollikofen, öffentlich auf (Büro 2 08, 2. Stock). 
 
Bei Fragen oder Unklarheiten zum fakultativen Referendum (Unterschriftenbogen) wenden Sie sich 
bitte an die Gemeindeschreiberei oder benutzen Sie folgenden Link: 
http://www.zollikofen.ch/de/politik/politischrecht/ 
 
Donnerstag, 30. August 2018 
 
GROSSER GEMEINDERAT ZOLLIKOFEN 


